
II. Zusätzliche Zahlungen

Allerdings könnten auf diesen Anspruch die Zahlung des Weihnachtsgelds sowie die
200 EUR für die Ausstattung des Homeoffice anrechenbar und damit mindestlohnwirksam
sein. Telos des MiLoG ist es, dass der Arbeitnehmer ein „existenzsicherndes Monatseinkom-
men“ erhält (BT-Drs. 18/1558, 28; BAG NJW 2017, 1050 (1051); MHdB ArbR/Krause,
Münchener Handbuch zum Arbeitsrecht, 5. Aufl. 2021, § 61 Rn. 23 mwN; näher Sittard
RdA 2015, 99 (100 ff.)). Diesen Zweck können neben der monatlichen Vergütung auch
weitere Entgelte im arbeitsvertraglichen Austauschverhältnis erfüllen (BAG NJW 2016, 3323
(3325)). Ausgenommen sind allerdings solche Zahlungen, die ohne Rücksicht auf eine tatsäch-
liche Arbeitsleistung oder eine besondere gesetzliche Zweckbestimmung erbracht wurden
(BAG NJW 2016, 3323 (3325)).

1. Weihnachtsgeld

Sinn und Zweck des Weihnachtsgelds, das nach § 5 III AV mit der monatlichen Vergütung
fällig wird (vgl. zur Fälligkeit BT-Drs. 18/2010 (neu), 15), ist, die im jeweiligen Monat
erbrachte Arbeitsleistung zu belohnen. Dies wird ebenfalls daran deutlich, dass sie nur für
Monate gewährt wird, in denen ein Arbeitsverhältnis bestand (vgl. § 5 II AV). Sie ist also eine
im Austauschverhältnis stehende Leistung für erbrachte Arbeit des S, weshalb sie für den
jeweiligen Monat auf den Mindestlohn anrechenbar ist (zur Mindestlohnwirksamkeit von
Weihnachtsgeld vgl. BAG NJW 2016, 3323 (3324)). Da S pro Monat ein Zwölftel des
Weihnachtsgelds erhielt, hat er von Oktober 2022 bis Januar 2023 monatlich 50 EUR erhal-
ten. Damit verringert sich der monatliche Anspruch auf 37 EUR.

2. Homeoffice

Zudem zahlte K dem S zur Einrichtung des Homeoffices 200 EUR. Damit hat K allerdings
keine im Synallagma stehende Leistung vergütet, sondern einen Anspruch auf Aufwendungs-
ersatz erfüllt. Sie wurden somit ohne Rücksicht auf seine tatsächlich erbrachte Arbeit gewährt
(BT-Drs. 18/2010 (neu), 15; ErfK/Franzen, 23. Aufl. 2023, MiLoG § 1 Rn. 17). Daher sind
die 200 EUR nicht mindestlohnwirksam.

Mithin verbleibt ein Anspruch auf Zahlung iHv 148 EUR. Selbst der letzte Anspruch aus
Januar 2023 ist gem. § 2 I 2 MiLoG iVm § 614 S. 2 BGB bereits fällig.

Im Ergebnis hat S gegen K einen Anspruch auf Zahlung von 148 EUR aus § 1 I, II MiLoG.
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A und B sind Mitglieder der „Letzten Generation“, einem Bündnis von Klimaaktivistinnen
und -aktivisten, die durch Protestaktionen erreichen möchten, dass die Regierung weiterge-
hende Maßnahmen gegen die Klimakrise ergreift. Am 1.7.2023 führen der A und die B eine
solche Protestaktion mittels einer Sitzblockade auf einer Straße durch: Sie setzen sich zu zweit
auf die Fahrbahn und kleben sich mit den Händen an dem Asphalt fest, um ankommenden
Fahrzeugen den Weg zu versperren und so Aufmerksamkeit für ihr Anliegen zu erlangen.

Zunächst befährt C mit ihrem Fahrzeug die Straße. Aufgrund der Blockade sieht sie sich
gezwungen, unmittelbar vor A und B zum Stehen zu kommen, um die beiden nicht zu
überrollen. Hinter ihr befährt D mit seinem Fahrzeug die Straße. Nachdem C vor ihm
bremst, kann auch er nicht weiterfahren und bringt sein Fahrzeug hinter dem von C zum
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Stehen. C und D sind über das Verhalten von A und B empört. Sie verlassen ihre Fahrzeuge
und regen sich über die Sitzblockade auf. Die Polizei, die von A und B kurz vor Beginn der
Sitzblockade informiert wurde, trifft bald ein. Sie löst A und B von der Straße, nimmt ihre
Personalien auf und entfernt sich wieder. Zugleich erfährt die Aktion, die ungefähr 30 Minu-
ten dauert und während der Rettungsfahrzeuge problemlos umgeleitet werden können, ein
großes mediales Echo in den lokalen Zeitungen und in sozialen Medien.

Nachdem die Polizei die Straße geräumt hat und weggefahren ist, fährt auch B nach Hause.
Für D ist die Sache damit allerdings noch nicht erledigt. Er ist zutiefst erbost darüber, dass
sich A und B angemaßt haben, seinen Tagesablauf zu stören und den „moralischen Zeigefin-
ger“ zu erheben. Seiner Ansicht nach handelt es sich um „Öko-Terroristen“, die ihr Lebens-
recht verwirkt haben. In seinem blanken Hass beschließt er, sich für die Sitzblockade zu
rächen und den noch anwesenden A zu erwürgen. D geht daraufhin zu A, umschließt dessen
Hals mit den Händen und drückt so lange zu, bis A in eine so tiefe Bewusstlosigkeit verfällt,
dass er – was D zutreffend erkennt – ohne Hilfe alsbald versterben wird. In der Erwartung,
dass die ihm gleichgesinnte C wohl kaum Hilfe leisten und A daher tatsächlich bald ver-
sterben werde, entfernt er sich sodann, steigt in sein Auto und fährt nach Hause.

C steht während des Würgens neben D und feuert ihn an („Richtig so!“, „Ein solches
Verhalten muss Konsequenzen haben!“). Dabei geht sie jedoch fälschlich davon aus, dass D
dem A lediglich einen kurzen schmerzhaften „Denkzettel“ verpassen, diesen aber nicht ernst-
haft verletzen möchte. Nachdem D sich entfernt hat, erkennt C jedoch ihren Irrtum. Ihr wird
nun bewusst, dass A versterben wird, wenn ihm nicht geholfen wird. Zwar meint C nicht,
dass A für sein Handeln den Tod verdient habe. Doch hat sie Sorge, für die Tat des D mit zur
Verantwortung gezogen zu werden, weil sie diesen angefeuert hat. Daher entscheidet sie sich
dagegen, mit ihrem mitgeführten Mobiltelefon einen Krankenwagen zu rufen. Sie steigt nun
ebenfalls in ihr Fahrzeug und fährt nach Hause.

A verstirbt wenig später an den Folgen des Würgens. Hätte C einen Krankenwagen gerufen,
so hätte A gerettet werden können. Dies war der C bewusst.

Bearbeitungsvermerk: Haben sich B, C und D wegen der Geschehnisse am 1.7.2023 nach dem StGB
strafbar gemacht? Delikte des 1., 4., 6., 7., 14., 28. Abschnitts des Besonderen Teils des StGB sowie die
§§ 222, 224 ff. und § 241 StGB sind nicht zu prüfen. Gegebenenfalls erforderliche Strafanträge sind
gestellt.

& LÖSUNG

Hinweis: Die Klausur besitzt einen erhöhten Schwierigkeitsgrad; sie beinhaltet eine überschaubare
Anzahl zu prüfender Tatbestände und Probleme, die dafür jedoch dogmatisch und zum Teil auch
wertungsmäßig herausfordernd sind. Sie hat drei Schwerpunkte: (1.) Gewalt bei Sitzblockaden (Zweite-
Reihe-Rechtsprechung; mittelbare Täterschaft), (2.) Notstand/Verwerflichkeit iSd § 240 II StGB bei Sitz-
blockaden im Rahmen von Klimaprotesten, (3.) Differenzierung zwischen Beihilfe und Mord durch
Unterlassen. Zu der Strafbarkeit von Klimaprotesten instruktiv Homann JA 2023, 554 und JA 2023, 649.

TATKOMPLEX 1: DIE SITZBLOCKADE

A. STRAFBARKEIT DER B GEM. § 240 I STGB ZULASTEN VON C

B könnte sich gem. § 240 I StGB wegen Nötigung der C strafbar gemacht haben, indem sie
sich auf der Fahrbahn festklebte.

Hinweis: Es wäre verfehlt, eine tote Person zu prüfen. Zudem ist nur nach der Strafbarkeit von B, C und
D gefragt.

Fraglich ist, ob es sich bei der Sitzblockade um Gewalt iSd § 240 StGB handelt. Gewalt ist
jeder körperlich wirkende Zwang durch eine körperliche Tätigkeit, der dazu dienen soll, die
freie Willensentschließung oder -betätigung eines anderen zu beeinträchtigen.

Die bloße Blockade der Straße durch das Daraufsitzen zweier Personen ist auch im Falle des
Festklebens kein körperlich wirkender Zwang. Die Zwangswirkung ist vielmehr rein psy-
chisch, da das Fahrzeug die auf der Fahrbahn sitzenden Personen überrollen könnte. Gewalt
liegt daher nicht vor.

Da auch keine Drohung in Betracht kommt, fehlt es an einem tauglichen Tatmittel.

Gewaltbegriff
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